
Abschrift 

1. 

15 0 436/16 Verkündet am 17.07.2019 

Buschhaus, Js 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

Landgericht Düsseldorf 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

der DocMorris N.V.,

Niederlande, 
Klägerin, 

Prozessbevollmächtigte: 

gegen 

die Apothekerkammer Nordrhein,
Düsseldorf, 

Beklagte, 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Friedrich Graf von 

Westphalen und Partner mbB 

hat die 15. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 22.02.2019 
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durch die Richterin am Landgericht Schrader, den Richter am Landgericht Witte und 
den Richter am Landgericht Kasper 

für Recht erkannt: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 
110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. 

Tatbestand: 

Die Klägerin ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, welches einen 

Versandhandel mit Medikamenten - rezeptfrei und verschreibungspflichtig - unterhält. 

Unter anderem beliefert sie über den Online-Versandhandel, den sie auf einer hierfür 
eingerichteten Website anbietet, den Versand von verschreibungspflichtigen 

Medikamenten (sog. RX-Medikamente) an Kunden in Deutschland an. Bestellungen 

werden ferner auf anderen Fernkommunikationswegen (per Post, über das Telefon) 

entgegen genommen und zur Versendung der Produkte nach Deutschland bearbeitet. 
Die Klägerin ist seit dem Jahr 2000 im Besitz einer Apothekenbetriebserlaubnis. 

Die Beklagte ist die Berufsvertretung der Apotheker im Bezirk Nordrhein. Zu ihren 

Aufgaben gehört u.a. die Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten der 
Apotheker. 

Bei rezeptpflichtigen Verschreibungen erfolgt eine Kontrolle des Rezepts durch 
Mitarbeiter der Klägerin. In den Niederlanden erfassen Apotheken - anders als in 

Deutschland verpflichtend - eine Vielzahl von Kundendaten, insbesondere zu den 

verschriebenen Medikamenten und vorliegenden Diagnosen, um eine individuelle 
Beratung zu ermöglichen. 

Die Klägerin ist nicht im Besitz einer Erlaubnis zum Betrieb einer Präsenzapotheke im 

Sinne von § 8 ApoG. Die Bezeichnung „DocMorris" wird - unabhängig von der 

geschäftlichen Betätigung der Klägerin als Versandapotheke im Rahmen eines (von 

der Klägerin getrennten) Franchise-Systems der Celesio AG bzw. mittlerweile 

aufgrund der Veräußerung von dem Schweizer Konzern zur Rose AG betrieben. 
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Ob die Räumlichkeiten am Sitz der Klägerin in Heerlen im Bereich der deutsch 

niederländischen Grenze die Anforderungen an den Betrieb einer Präsenzapotheke 
erfüllen, ist zwischen den Parteien streitig. 

Der Beklagte ist ein öffentlicher Verband zur Vertretung der beruflichen Interessen von 
in Deutschland niedergelassenen Apothekern. 

Der Beklagte erwirkte vor dem LG Köln folgende Verbotsverfügungen: 

1. Verbotsverfügung vom 27.11.2012, 84 0 245/12; vollzogen am 03.12.2012, 

2. Verbotsverfügung vom 08.05.2013, 84 0 90/13; vollzogen am 14.05.2013, 

3. Verbotsverfügung vom 26.09.2013, 84 0 220/13; vollzogen am 02.10.2013, 

4. Verbotsverfügung vom 05.11.2013, 84 0 256/13; vollzogen am 21.01.2014, 

5. Verbotsverfügung vom 04.11.2014, 84 0 208/14; vollzogen am 30.12.2014, 

6. Verbotsverfügung vom 24.11.2014, 84 0 225/14; vollzogen am 03.12.2014, 

7. Verbotsverfügung vom 29.09.2015, 81 O 82/15; vollzogen am 26.05.2016 

und 

ein Urteil vom 06.06.2013 81 0 118/12 gegen die Klägerin, dessen Gegenstand ein 
älteres Bonusmodell (als „ursprüngliches Bonusmodell" bezeichnet) war. 

Mit der Klage verfolgt die Klägerin Schadensersatzansprüche, welche aufgrund der 

ihrerseits behaupteten unberechtigten Vollstreckung von Verbotsverfügungen 
entstanden seien. 

2. Die streitgegenständlichen Verbotsverfügungen 

a) Verbotsverfügung vom 27.11.2012, 84 0 245/12; vollzogen am 03.12.2012 

Gegenstand der Werbemaßnahme war - in Abkehr von dem „ursprünglichen 

Bonusmodell" ein Angebot der Auskehr eines Bonus' in Höhe von 7,50 € bis zu 

15,00 € für Kunden, die bei Vorlage ihres Rezepts einen sog. 

,,Arzneimittelcheck" durchführen lassen. Die Werbung war gestaltet wie folgt: 
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\Nie ihocfc [~,t ihre 1(3dd,:•'if\,:,~J~;' 
Die Höhe der Prämie variiert Je nacll 
Komplexität threr Erkrankung und Meclikamententheraple. 

Bel Medikamenten hir ... 

:jg~;~{~:w, litlf,,i~ 
... erhalten Sie filr Ihre Mithilfe pro Rezept 

• Akute Erkrankungen 
{z:B. Infektionen) 

• Horn1onelle Kontra 
zeption rz.a, Pille) 

Bis zu 7,50 Euro E!is,u··121::uro !:1M1~~~..J§.·~ufo·· · .. . :···,, ...•. 

Garantierter Bonus: 1 Euro pro Medikament {bis zu 3 Euro pro Rezept) 

Di& Prarrue ~rh;;tt~n Sie: -;]I:;: Alfwandseritsoh:Jdigun~ für Ihr f,;ttwitkrm bei unserer Oualit3ts:-sichen.m~r AJ!grund g~::ell/i,;:her 

Stand:mJ!: sind VJir d:w.1 \1erpflichte1, lbre kn~imittE:Nherapi'i im Zus:amm€:nh,mg mh jeder Rezeptelnaendunq tv 

betrachten bzw. ::u übi!rpNf~n. Dazu t,'1.flötig~n wir lhre T>?1lnJhmt! ::im kzn'::imitt>?l·Che-,k und g~g~b0;:neniJJl.s -j'!. nach 
k-Jmp!e:t.ii3t lhrer Erl<ranl<Ung 1md tvt:dikam~nH:M~i~l"3pi~ - ::1n ~·Jeher>=n Bi::fragungeh. &~t,estt:iler rvten wir !IJ olesem 

Zweck an 1.mJ E!rkundig~n uns nach t1,11,;dik:amer1t,?r1einn.Jhm>t:, Ert<r.snkungen, .~r..::rgier, ur,d UnvE:rtr.:i!Jlichkeite, .. Ste haber. 
aber auch die M:iglichko:il schriftlich an unserem r<:'ne1mittel, Check teilzunebrnan. \Jl.i\e,jE:rbeS10:Jle:r erhahen mit [eder 

Lit:f(!rung 1::iri A"znl?imittel,Chick,formular lU9-'!s.chic~1. Die Höh~ d~r Aifm:mdsH'ttse~,j.j:gur,g h~rr9t vorr
1 
Umfar,g der 

oertorderlichen B,,draQ1.mg 3b. Diese wiederum kann j~ nach l<ompl;,.o:,;it3l der Erkrankun::11Jotiwr;cliiedlich h1;: .. ::t1 zr:in und is:t 
auüerdern 111m der .1-'-oiahl (hre-r t,./i-!,:fikame:rrte abhängig, da zu jed~m /,,)::,:fikami'nl b<t!:SJ.immte $t::;nd3rdfrJ~'::n ij::st~llt 
w~rd>?.n . 

... und so erhalten Sie bis zu 15 Euro Prämie: 
Wenn Sie ~n unserem .~.rzneimittelchec-k teilner,rnen, erhalten Sie bei Rezepteimendung bis w ·15 Euro 
Prärnie als D-~nJ.:es,::::hlJn für Ihre fiArthilfe bei unserer Quali1fltss1ct~erl1ng. Einfach Fonnulr;;r 1:1u.sclrucl:en, 
au.~füllen und md in den Freiumschl,;9 ~-iechen 

.tJ H•:,t,.l:: l't'-1· •1:;IJT,:',;,11•.J.\·11··"·1t>I :·.,,· ... 
.. ./,:Jmm !:·1 1·-',·,:.·:itn:· L·",i ··,·1 'I ·1 11·· 'I r-1 'I; .. III", .... ,' 1 t:::.·:t:__ -- _.,_ , .. - .. ,._ -· .. :. ·'. ,. __ . · ...... ~ . .:'~-~ ·-:·.·_: _ 

Die Klägerin begründet die Gewährung des Bonus damit, dass dies eine 

Aufwandsentschädigung für die Patienten darstelle. Der Arzneimittelcheck 

erfolge im Wesentlichen mit dem Ziel, Kundendaten zu erfassen, um den Prüf 

und Beratungspflichten, die der Klägerin nach dem niederländischen Recht 
obliegen, nachzukommen. 

In der Hauptsache ist der Unterlassungstitel des Landgerichts Köln (Az. 84 O 

3/13) durch das Oberlandesgericht Köln (Az. 6 U 103/13) aufrechterhalten 

worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Der BGH (Az. 1 ZR 8/14) hat die 

Nichtzulassungsbeschwerde im Januar 2016 zurückgewiesen. Die hiergegen 

gerichtete Verfassungsbeschwerde (Az. 2 BvR 788/16) ist nicht angenommen 
worden. 

Auf der Grundlage der Verbotsverfügung vom 27.11.2012 sind Ordnungsgelder 

in Höhe von über 200.000 € festgesetzt worden (vgl. Anlage K 6) und 
Kostenfestsetzungsbeschlüsse zu Lasten der Klägerin ergangen (vgl. 
Anlagenkonvolut K 6). 
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b) Verbotsverfügung vom 08.05.2013, 84 0 90/13; vollzogen am 14.05.2013 

Die Verbotsverfügung betrifft ein weiteres Prämienmodell (20,00-€-Prämie), 

welches in Abkehr von dem mit der Verfügung zu Landgericht Köln Az. 84 0 

245/12 streitgegenständlichen dreistufigen Modell, ein zweistufiges Modell für 

den angebotenen Arzneimittelcheck vorsieht. Die Werbung erfolgte in der 
nachfolgend dargestellten Weise: 

„Rezepr einsenden 

Mitmachen und bis zu 20 Euro Prämie sichern! 
DocMorris legt Wert auf umfassende Beratung. Unterstützen Sie uns dabei 

und nehmen Sie am Arzneimittel-Check teil. Für Ihre Mithilf« bedanken wir uns 
mit einer Geldprämie. 

Sie erhalten mindestens 2. 50 Euro und bis z11 20 Euro Prämie pro Rezept. 
Wie hoch ist Ihre Geldprämie? 

Je nach Anzahl der Medikamente und Komplexität der 
Erkrankuno ist der t\rzneimittel-Check mehr oder wen qer 
aufwändig. Bei Medikamenten für .. , 

• Akute Erkrankungen 
• Diabetes 
• Bluthochdruck 
• Hormonelle Kontrazeption 
• Ancere chroniscla Erkrankungen 

• Parkinsen 
• HIV 
• ~lultiple Sklerose 
• !<:rebs 
• Wachstumshorrnonnungel 
• Andere seltene, schwere Erkrankungen 

... erhalten Se für Ihre Mithilfe pro Rezep: 

2.50 bis zu 12 Euro 2.50 bis zu 20 Eure 

Bei Rezepteinsendung befragen wir Sie im Rahmen des Arzneimittel-Checks zu 
Medikamenteneinnahme, Erkrankungen, Allergien und Unverträglichkeilen. 
Erstbesteller rufen wir w diesem Zweck an. Wiederbesteller erhalten die uns bereits 
vorliegenden Angaben in Schriftform und aktualisieren diese, wenn nötig. 
... und so erhalten Sie bis zu 20 Euro Prämie: 

Wenn Sie an unserem Arzneimitte/check teilnehmen, erhalten Sie bei 
Rezepteinsendung bis zu 20 Euro Prämie als Dankeschön für Ihre Mithilfe bei unserer 
Qualitütssicherung. Einfach Formular ausdrucken, ausfüllen und mir in den 
Freiumschlag stecken. 

.& 

i?l,~i'.{1 mlil 
f3cstt:l t::;::he i1'. h2I t1 msc •1 .u J 'J n,:I i\' LI' l:' ,,, 1. t":,_: !,:: h·r>. 
zur Ren~pte\1·>e11rlu11u 11;"r'.1P::t'r!:·1::l;,1-,1 -:pdl·' -,T1,;,1 
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Die Prämienhöhe sollte hierbei von der Komplexität des Prüfungsaufwands 
abhängig sein. 

Die Verbotsverfügung vom 08.05.2013 (Az. 84 0 90/13) des Landgerichts Köln 

ist durch Urteil vom 28.03.2014 durch das OLG Köln (Az. 6 U 153/13) zunächst 

bestätigt worden. Auf Antrag der Klägerin und Verfügungsbeklagten ist die 

Verfügung nach Verkündung des Urteils des EuGH im 

Vorabentscheidungsverfahren zu Az. C-148/15 gern. § 927 ZPO durch das 

Landgericht Köln mit Urteil vom 22.03.2017 (vgl. Anlage K 18) aufgehoben 

worden. Eine Hauptsache war in der Sache nicht anhängig. 

Auf der Grundlage der Verbotsverfügung vom 08.05.2013 sind Ordnungsgelder 

in Höhe von über 550.000 € festgesetzt worden (vgl. Anlagenkonvolut K 9) und 

Kostenfestsetzungsbeschlüsse zu Lasten der Klägerin ergangen (vgl. 

Anlagenkonvolut K 9). 

c) Verbotsverfügung vom 26.09.2013, 84 0 220/13; vollzogen am 02.10.2013 

Die Verfügung hatte eine Werbemaßnahme zum Gegenstand, welche eine 

Prämie für die Werbung weiterer Kunden in nachfolgend abgebildeter Form 

vorsah, die auf der Internetseite der Klägerin (www.docmorris.de) abrufbar war: 
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r'"L, 
DocMorrYs 

Meine r12i1~ Apotnllke 

i Jetzt Freunde werben & 
Gratis-Übernachrunqen 
sammeln! 
für /eden geworbenenFreuno gibt es einen Hotelgutschein für Sie: 
IJ Eine Gr;it\s-\Jbemachtung für 2 Personen· 

(Frühstllck und Ab~ndess1:n ~ Inkl} 
• Lediglich F,~hstQck und AbendesSf!n mlisse,'I pro Person und 

Obern;:;chtun9 Jm ~otel etngenomrnen und bt2ahlt wirden. 
• Fre\e Wahl zwtschen \600 eurcpätscben Hotels {www.holll1ay-ptus.11et) 
G Sie Können bis zu 6 Hote\gutsche:ine pro Hotel einlösen 
e Hotels ganz einfach online und lelefoniscll buchbar 

~ , 
l 
~ 
i 

i1i' Sieerrtp~1!en ~arrls weiter-einfach den an.9t!han~neo Bestel\sche{n nu~ rucsen Ihre 1<vnoenl<ennu09 fn das vorgeseJ- ,ene ~ 
fe\d elntrogen und mitportoiuSmRuCkum~hla lJ an einen f' rcum1wertl!~eben. ;i 

'fB Sotr.ill.l Ihr Freul'ld e!n R~1cp\ etnrN:ht oeer ~ieptirefe P<oduf.t! lmGesQmlwe.rt\ltln mintlesler\520 'fairobesteat _ 
g -~.sch! tid OocMil rrist:lrren In "·0l'gtvi Tltgenals Oanai! schö11 ~Inert Gutsch;in fütekle Ho1.elüb~naclitung• iu. ;:: 

(lb,j!}?.ns.: SI!! können Ho t.elguucl"\eine aiich $8mmeln und In Folge e(nlOJion. dsnn filr jedtn geworbenen FreunU 
erhel t!fl Si!! elrnn write< en Hote!.qut~h!in. 

9 \VCiben Sleefncnzvo'L'ften Frevrdinnelt'.alb des.A~llcn....-zeltraume~, bekomm~n S:~ JQt,1, R&bl\t auf jedeflEirik!Juf ,; 
rezeptfreier Medikall",t!llll!, Gesundhe it~ unU Pl\egl'Qro:Mt~!mJ:ahr'2014,zuSlinlich1u Ihrem KoC~gutW12'll. ~ 

iJ: Jed-er gewortlenefreU11d ert.Alttußtrdem einen SEuro-Ouhctwh wm 8(!,lel.lentezcptfrele, Medlkamente,Gesundheits· und Plle:9epr odukte. ~ 
lJ. ~Gtwwbtfltrn,,nll'kl'Jttlt!UC.hi!!rcel1~b..()"tfff~1~~/J„'1U.~~-cfc.l\l.-,r.rrtial1irir.t.11-b,nh::1tn5fA.tJ1-0l=nuc.~t(l('IL:L.onJLl1.;otl. ~ 

·~ (A,tfr.dlb.l'>;ifbr ro,li P,n.:,t1t n ~ Ot:l»f !1imr.on lll mn ~tm l'ot"a, ~LI;!; 1-'..oltl::l lllwi. Ul ~0-.:1sa.ot -..1 r,u~11;1., ll'rll li~Ul1;oU frn\JQ 1 ~t<ln :P '<:>l'I r«rl f>f'"P~<'<T f b/J ;,,;c ,; #\"lb1m~d1l...-'91'" 
f111\~tw,tt<11titl~l~do!n.'rlr,l~Nfn~1fl'&.{:Q:kN,U:.c:d11,HIIO<ol'tt$0>n...-'Cl(b(11Atbt\llllim~t,,lt>l"1tf:..-iVT"ü1~nolbuNhw~.D .. ,tl-~li.1n.U..-ltrv1•1~!t 

~~;~r:t~::-~;:1~~~-~~~:~~~;;~~~;~~~~!:=-:.;~::.=.t::1~m~:~r~,:i=~~~~=~~~;;~~:,~~:,-::;:'; 
.... .,,.hol~rpl~fhtt 

Rez~pt.in ·d~n 
, .Ofn~tl'llag:Ste.c~<m,.._.. 

Ab \n die·Pon. fn'Kür,ze erhalten 
S:ie·th_re Llcferur,g, 

i1t~;1_Ftenr,~n1~_si_"e_c~i:'n i.1!1d 
,n''iei'$ii rii!,~o\he,e ilociWris, 
Po~tiflch';.~·to"s·ß;Ail~hensebd~ 
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Meine neue Apotheke 

Jetzt einen Freund werben und dafür 
eine ADAC Mitgliedschaft im 1. Jahr beitrngsfre.i erhait2;/ 

ADAC Miigliedgchsft 
Im L Jahr beitragsfrei 

Sie ~elhst l\e1~1:t:r. unu 1H1U!":P d1·1 \!1„r:l:'.l.:.• ·:~'!~ Gi:.·:'."~i·:·· :: 
~r.hon. Warttr.1 ~!Jtltcn lh•r: FrL:\1rn11~ n.-c.fi~ ,~;;: (.:-:.11i~'.i·.c .\:!, ~- 

Geben Si~ ihnen doch einfach mal einen gesunden Tipp. 
Das lohnt sich jetzt nämlich besonders. Denn für den 
ersten Freund, den Sie werben, bedan~en wir uns bei )hnen 
mit einer klassischen ADAC Mitgliedschaft (im 1. Jahr < 

~ beitragsfrei statt 44,50 Euro) bzw. mit einer i rn 1. Jahr , 
vergünstigten ADACP!usMitglledscriaft (im 1, Jahr für nur l ~ 35,00 Euro statt 79,50 Euro). Egal wie Sie sich entscheiden, [ 
Sie sparen immer '•4,50 Euro. Und wenn Sie Innerhalb des „ 
Akt(onszeitraurnes einen zweiten Freund werben. beJwmmen } 
Sie auch noch 10% Rabatt auf Jede Bestellung rezeptfreier 
Medikamente, Gesundheits· und Pflegeprodukte Im 
gesamten Jahr W14.2 

fj Sie empfehlen OacMorris weiter- einfach den <1n9ehängten Bestellschein ~usdrucken. Ihre Kundenkennung 
In das vorgesehene Feld cintragl!n und mit portofrniern trnck\Jm~ht;;g an m,,en freund we)tergeb~u. 

D Sobald Jhr Freund tln Rezept einreicht odar rt-i:eptfrele Produkte Im Gesemtwett von m!r1cfestens 20 Euro be:sreat .• 

6 .• t:th.tlten Sie innerhalb von J~ Ta9en per Post Ihr µer>5n\iches ADAC·Antragsformutar zur kcstentcsen Mltgliedscilüft. 

fii.1 Werben Sie einen zweiten freund innerha{b des Akliunszetlraume5, b~komme11 Sie 10 Euro Prä111iQ und wsätzlith 
IO % Rebott auf jeden Einkauf rezeptfreier Medikament~. Gesundhelts-unu Pfüigeprodukte {ausgt:nornmcn Bücher} 
;m .ranr io14- zutäUllch ,u JhrerPT'limle. 

g Jeder ge\\!Orbene Fr('Und erhält allßerdem einen 5 Euro•Gutschein zum Bestellen rezeptfreier Medikamente, Gesundhefts· 
und PflegeprorJokte. 

Bitte den angehängten 8es!etl 
scnetn susfüllun, zusammen mit 
einem Rezept (falls vorhanden) 
in den frelllmsch{ag stecken ur.d 
an Versandapotheke OocMorrls, 
Pcsttectt 52088 Aachen senden. 

~--.;:_-----·'"i f> > .. ·.'.~.·-·.~.·.·.::_,(, t l·.-- .. ·':::-~f - ---~~..,. 
Au\SChn!illeil 
urn1.cuf,:!.e~n 

Rrmninürt 
UmJ:;til~9s1tcllcrc' 

Abindi!:>osr !nl{i;n,ttfh,i/lCI' 
S1t:lhrtili~lttvt'I;' 

•JJ,rn.i1'lrsch011ma:ie..,s:r~.sNtvrnilQ!~C,lekl•~AOt.C!'<it90t~cri11\tmt.;,1.-11t~rt,eJWll'.1hi\UU:tu,Ki1t;l<f<li-Ch2l1o)T1LJ:-Jvnf1iC.,:m)T. 
--J.9 '$ (nr.l~b-3rta»1 J!;\r ßestd\Ll'l'I rtl~lt,tit, ~,diJ,.J1\W1\t a"CS,r.dt•t<' !l,:s. 11f'Ctl!lits-u11~Pktif!llll'duk lt [1US9,/\l(l'<l".fA ~üa.1~ lttiUif lrJ/4. 1<1c/f;k/ hrll!'i/s f~l!fj/,/)J' 111.atp. 
'f,(v.it Vtt,;iclltfte n~a\.tffl l'O;itm",t~ Rnt;it !l:gl,clf9 tr Ko!Xt<11\Lf .((ttet:f r.-,vr911Uf dff ,'(:v! lt'n )laui, 

Kunden der Klägerin erhielten für jeden von ihnen geworbenen Neukunden, der 

rezeptpflichtige oder rezeptfreie Produkte im Wert von mindestens 20,00 € 

bestellte (also je geworbenem „Freund"), einen Hotelgutschein im Wert von 

150,00 €. Alternativ konnte der Werbende auch eine kostenlose einjährige 

ADAC-Standard-Mitgliedschaft im Wert von 44,50 € oder eine vergünstigte 

ADAC-Plus-Mitgliedschaft für die Freundschaftswerbung für sich in Anspruch 

nehmen. Außerdem lobte die Klägerin die Gewährung eines 5,00 € 

Neukundengutscheins für den Neukunden aus, welchen dieser für seinen 
Folgeeinkauf verwenden konnte. 
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Die Verfügung vom 26.09.2013 ist auf der Grundlage des§ 4 Nr. 1 UWG (i.V.m. 

§ 7 HWG) ergangen. Die Berufung gegen das Urteil des LG Köln war unter dem 

Az. 6 U 62/14 anhängig. Mit Urteil vom 21.11.2014 ist die Verfügung unter 

Zurückweisung der Berufung der Klägerin bestätigt worden. In der Hauptsache 

ist unter dem Az. 84 O 113/15 vor dem Landgericht Köln eine teilweise 
Stattgabe der Klage (hinsichtlich der Freundschaftswerbung und des ADAC 

Hotelgutscheins) erfolgt (Urteil des Landgerichts Köln vom 26.04.2017, Anlage 
K 21) und im Übrigen (betreffend den 5-Euro-Gutschein) die Klage abgewiesen 

worden. Die Berufung hiergegen ist beim Oberlandesgericht Köln unter dem Az. 
6 U 70/17 anhängig. 

Auf der Grundlage der Verbotsverfügung vom 08.05.2013 sind Ordnungsgelder 
in Höhe von 100.000 € festgesetzt worden (vgl. Anlagenkonvolut K 10) und 

Kostenfestsetzungsbeschlüsse zu Lasten der Klägerin ergangen (vgl. 
Anlagenkonvolut K 10). 

d) Verbotsverfügung vom 05.11.2013, 84 0 256/13; vollzogen am 21.01.2014 

Die Werbemaßnahme sah eine Auslobung einer pauschalen 

Fahrtkostenerstattung in Höhe von 10,00 € vor, welche für Neukunden, die 

rezeptpflichtige Medikamente bestellen und hierfür ihr Rezept einsenden, 
angepriesen wurde. Die Werbemaßnahme stellte sich dar wie folgt: 

Jetzt Rezept einsenden! 
Der Weg zum 6nefkasrer1 bezar•er: ,,,,11r1 

Um Sie mit rezeptpflichtigen 1,ledikamenten zu verscrcen, benölig<:n wir Ihr Origi~al-Rezept. Die 
Portckosten übernehmen wir tur Sie. Und die Lieferung Ihrer verschreibungspflichtigen r,iecikomenle 
erfolgl ebenfalls kostenfrei. Den 'Neg zum Briefkasten können wir Ihnen leider nicht erac aren. ,:,_ter zum 
Ausgleich für Ihre Fahrtkosten mit Bus und Bahn ernsnen lleuktJnden ·,011 uns 1 C Eure. cle bei 
RezeptGinsendung sofort vom Rechnun9sbelrag ~bgewgen wercen. 

&.n:uheio-Sedingungen 

• 0;:r GtJtiO~,i:-1r. ;1Jt r.u, bs:1 2lci0P~iu;·nr R2.::p1eir.ser.;;1.,r,; ~if b=:i Ei?st~llLr·~ m:ept1·ra:.;.r P,:,:t 1::.; ;.c:, ~.:_1 Et..ro E-e~t~!l.·.~:r 

• Der Gutscr.ein ist b15 zum :;1. i2.2:)~5 .;;f:!t1;,. 

• SH! kor.r.er, :'rö-.m G1Jtä~r=:m nur 21r. J.!..al Lr,-:- ncr ,rn R;r.m12r, li'.rer crs1::r. E"2.:ifi:!liLr.;. b2r ,:r './!:-,;::r.::~p:,:i·;-1;-a c-:~cl:ctr.~ 
~!r.lri;en. (Nieht mit ;r:~~rer. Gu11;.cJ-rc1r.;r. o:!er S0f!'11r;b1nar, k;::ur.bir:12-rb!r. 1L.:et': ~i S~r'r'.tr,.~lt;:.._.5t~II. r;-ar .. 

• Eiua schicken Sre L'.ns ::;:-r; Gutschein Zl.!~.:rr,rr~r. rrat lhrerr R::!::pt o;;;er lhrar E-e.;c':11•.r-:. per Pest orer ::-:h~r 5,?. :~r 
Gt.,t.s;t-:~ir.-C<J-:;e im lnt1=1r:1 ;,;:r arr, Telef~r, =r, D:r Gurs~l",eJr:b~tr=~ •••ro :.1r~>:: rrn OE~ F.=-:;tn-r,;=P;t,==.; ·:erre:rre: 
RestbE:U?~: · .. ~r!:1k:!r, 6-2:iSsrr.rr.,efb-=---itEllt:r,~-:r: ,,·1r-:J :J.:r Gt.-t=Ct·~;r-b:Ir,:og ·~·on ~~r G~5;rr1r~ci'"rLr; :?b;.::>:-o;~r Er ;1/l ri::r11r 
zen st:.Uar.3.~n Dacl/orris~p;nh~k~r. 
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In der Hauptsache ist der Unterlassungsklage unter dem Az. 84 O 216/14 vor 

dem Landgericht Köln stattgegeben worden. Die Berufung gegen dieses Urteil 

ist beim Oberlandesgericht Köln unter dem Az. 6 U 47/15 anhängig. Auf Antrag 

der Klägerin ist die Verbotsverfügung vom 05.11.2013 nach Erlass des Urteils 

des EuGH in der Sache C-148/15 auf der Grundlage des§ 927 ZPO mit Urteil 
vom 22.03.2017 aufgehoben worden. 

Auf der Grundlage der Verbotsverfügung vom 08.05.2013 ist ein 

Kostenfestsetzungsbeschluss zu Lasten der Klägerin ergangen (vgl. 
Anlagenkonvolut K 11 ). 

e) Verbotsverfügung vom 04.11.2014, 84 0 208/14; vollzogen am 30.12.2014 

Mit Beschlussverfügung vom 04.11.2014 verbot das Landgericht Köln (Az. 84 

0 208/14, vgl. Anlagenkonvolut K 12) die Auslobung der Klägerin, mit welcher 

diese einen „10 €-Gutschein für Ihr Rezept" versprach. Demzufolge wurde der 

Gutschein für die Einlösung eines Rezeptes oder die Einsendung einer 

Rezeptkopie für rezeptpflichtige Arzneimittel angekündigt. Das 

Hauptsacheverfahren (Landgericht Köln 84 0 49/15) ist zunächst ausgesetzt 

worden und die Klage nach Erlass der Entscheidung des EuGH in der 

Vorlagesache C-148/15 abgewiesen worden. Die Berufung gegen dieses Urteil 

des Landgerichts Köln vom 22.03.2017 ist noch anhängig (OLG Köln, Az. 6 U 
67/17. 

Auf Antrag der Klägerin ist die einstweilige Verfügung vom 04.11.2014 mit Urteil 

vom 22.03.2017 auf der Grundlage des§ 927 ZPO aufgehoben worden. 

Auf der Grundlage der Verbotsverfügung vom 29.01.2015 ist ein 

Kostenfestsetzungsbeschluss zu Lasten der Klägerin ergangen (vgl. 
Anlagenkonvolut K 12). 

f) Verbotsverfügung vom 24.11.2014, 84 O 225/14; vollzogen am 03.12.2014 

Mit Beschlussverfügung vom 24.11.2014 hat das Landgericht Köln der Klägerin 
verboten in folgender Weise zu werben: 
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~ 
DocMor,Ys 

Rezept einsenden & profitieren Jetzt 
exklusiv bei re2eptfre1en Produkten 
sparen' 

und deren folgende Werbeaussage vor: 

,,Bis zu 50 % unter UVPIA VP Rezept einsenden und profitieren. 
Jetzt exklusiv bei rezeptfreien Produkten sparen!", 

Gegen das die Verfügung auf der Grundlage der §§ 3, 5 UWG bestätigende 

Urteil ist vor dem Oberlandesgericht Köln unter dem Az. 6 U 63/17 die Berufung 

anhängig. 

In der Hauptsache hat das Landgericht Köln das Verfahren zunächst im Hinblick 

auf das Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH (Az. C-148/15) 

ausgesetzt und sodann nach Erlass der dortigen Entscheidung einen 

Unterlassungsanspruch auf der Grundlage der §§ 3, 5 UWG mit Urteil vom 
22.03.2017 ausgeurteilt. Die gegen dieses Urteil gerichtete Berufung ist 

anhängig vor dem Oberlandesgericht Köln unter dem Az. 6 U 64/17. 

g) Verbotsverfügung vom 29.09.2015, 84 0 82/15; vollzogen am 26.05.2016 

Mit Beschlussverfügung vom 29.09.2015 verbot das Landgericht Köln (Az. 84 

0 82/15) der Klägerin, wie folgt mit der Gewährung eines 5,00-€-Gutscheins zu 

werden. 



12 

Morris 
Meine i\potheke 

s im3··7-::." .··.· ;:;;_;:-_--:: .... 
~- ,:. ·:::::; .. 

S ' ·- -· 1.0' ·•· :,,;:- ..... _. - 

UND 5 EURO SPAREN! 

/ 

C.C!'ltl G,:;1:,,..h~~1g:t n~1 ae1 #t1lJni! ln'.l 11\1111n~r f{t"tt"pl~ln...,,lkflo. Se kcnrom .:if:."-tll 
(ii,l.,~.hci-1n~,e;ivrii,("11P•'ltn."':lt'<'Hg<:SC1lbt1Qtd<J11;"1'tTii:::r,.ut.'t~OocNcrrl,; 
Nl~~,)'llctiimU&ad.u rmOUhtMoonxom::lo! nl.,.st-t1.0lto S~Mtt'.k!II• 
?"II- Uit1, :cNUto SI~ JM ~ (.'ut:,,;;"M:au 11 .. ~.-m11tCn m.:1 ,~_,r, OKl~:l\!tl-1 pr! C>o ,t 
cer C..tu.hdnbctr.ioJ_ "'lt,,ldlrdt.lml'I lhcnRci:l\f1<1i,a5b~~.i~dvld(l,l1 ,rut 
1tn,i luul1:wrq~fRtiW.r! ~i;>llnl'l"4<Nill'\~<1wir,h~ C-•tU·il~ill«~roi;1,_.., 
1Gr<;..l1r:1l"N'fftlln7~J'}tJ~ J1r;!911ttl~!'lrn,"°'IJl;t11 OJ!liJtt• n.llUIJl~.Er3U 

1).(l:t111 ,dtnfl:.t~bui,.,P.,,Lr1~-~p)l'l!°tw'l. 
Goitu~h-11:, 11'.it dlt VonirJ'nnnv>.JNI n, O.l411io<J roicht n1Giltn. 
kb„r,..,.,,..frrildltn11&1u«d•t1. 
""';!.$;:,~JOr>1~un;;.r11~a„u:,:.,.,:; .. ,, nr,_,.,'1<>.. ~r1•,,•1,..r•n,......,,.,,.,·.MC.-.,.. 
>j, .. .,. ... ,1,.1.:aia-,tr..""ll .. l•'l•--IU(LF,U, .. ,i, -... .. r ...... - ........ ,n ....... 

~1U3-l01 

Die Verfügung ist mit Urteil des Landgerichts Köln vom 21.03.2017 aufgehoben 

und der Unterlassungsantrag zurückgewiesen worden. Die Entscheidung ist 

rechtskräftig. Ein Hauptsacheverfahren ist nicht durchgeführt worden. 

h) Hauptsacheverfahren Landgericht Köln, Urteil vom 06.06.2013 (Az. 81 0 

118/12) 

Die Beklagte hat in einem Hauptsacheverfahren einen Unterlassungsanspruch 

gegen die Klägerin wegen der Auslobung von Prämien auf der Grundlage des 

sog. ,,alten Bonusmodells" als dreistufiges Modell erwirkt. Hinsichtlich der 

Ausgestaltung der Werbemaßnahme wird auf Anlage K 15 Bezug genommen. 

Die Entscheidung ist im Berufungsverfahren unter dem Az. 6 U 113/13 

rechtskräftig geworden. Der BGH hat die Nichtzulassungsbeschwerde (Az. 1 ZR 

67/14) zurückgewiesen. Das Bundesverfassungsgericht hat die 

Verfassungsbeschwerde zu Az. 2 BvR 787/16 nicht angenommen. 
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Hinsichtlich der Begründungen der Entscheidungen des Landgerichts Köln und des 

Oberlandesgerichts Köln wird auf die jeweiligen Urteilsbegründungen und die in Bezug 

genommenen Anlagen verwiesen. 

Sämtliche in Rede stehende einstweilige Verfügungen des Landegerichts Köln sind in 

rechtlicher Hinsicht auf die Feststellung eines Verstoßes gegen die Preisbindungen 

durch die Arzneimittelpreisverordnung (AM-PreisVO) begründet. Diese sieht für 

verschreibungspflichtige Medikamente Ober- und Unterpreisgrenzen vor. Die 
Anwendung der Arzneimittelpreisverordnung wird auf gesetzlicher Ebene durch die 

Bezugnahme in § 78 AMG hergestellt. 

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte hafte ihr gegenüber verschuldensunabhängig 

auf Ersatz des aus dem Vollzug der vorgenannten Verfügungen entstandenen 

Schadens in Höhe von wenigstens€ 13.925.987,31. 

Die Entscheidung des EuGH vom 19.10.2016 (Az. C-148/15) habe aufgrund der 

Rückwirkung zur Folge, dass die streitgegenständlichen Verbotsverfügungen von 

Anfang an ungerechtfertigt gewesen seien. Diese seien sämtlich auf der Grundlage 

der Annahme ergangen, die Klägerin unterliege der Preisbindung des§ 78 AMG. Die 

Klägerin ist ferner der Ansicht, die alternative Begründung der Rechtmäßigkeit der 

Verfügungen unter Heranziehung des § 7 HWG sei nicht zulässig. § 7 HWG sei auf 

die hier in sämtlichen Fällen zu Grunde liegende Image-Werbung nicht anwendbar. 

Die Maßnahmen beziehen sich nicht auf den Absatz bestimmter Produkte. Das Urteil 

des EuGH stehe in den konkreten Fällen der Anwendung des§ 7 HWG entgegen. 

Im Übrigen seien die Verbotsverfügungen und das Hauptsacheurteil vom 06.06.2013 

in rechtswidriger Weise ergangen, weil sie der mit der Richtlinie 2001 /83/EG 

widersprächen (vgl. die Ausführungen der Klägerin auf S. 70 ff. der Klageschrift). § 7 
HWG sei als überschießende Regelung im Hinblick auf die erfolgte Vollharmonisierung 

im grenzüberschreitenden Warenverkehr nicht anwendbar. 

Die Klägerin stützte ihre Klage zunächst lediglich auf die Verbotsverfügungen zu den 

Az. 84 O 245/12, 84 0 90/13 und 84 O 220/13 (vgl. Klageschrift, S. 7). Sie erweiterte 

die Klage mit Schriftsatz vom 19.12.2017 (BI. 407 d. GA) auf die Verfügungen mit den 

Az. 84 0 256/13, 84 O 208/14 und 84 O 225/14. 

Mit Schriftsatz vom 18.12.2018 erweiterte die Klägerin die Klage erneut und bezieht 

nun auch das Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht Köln zu Az. 81 0 118/12 ein. 
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Die Klägerin beantragte zuletzt, 

1. Die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin Schadensersatz für den Zeitraum 

bis einschließlich 31.12.2015 in Höhe von mindestens € 13.925.987,31 
zuzüglich Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

seit dem 03.10.2015 zu zahlen. 

2. Festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist der Klägerin allen weiteren, über 

den mit dem Klageantrag zu 1) bezifferten Mindestschaden hinausgehenden 

Schaden zu ersetzen, der der Klägerin bis einschließlich 31.12.2015 infolge der 

Vollziehung der einstweiligen Verfügungen des Landgerichts Köln zu den Az. 

84 0 245/12, 84 0 90/13, 84 0 220/13, 84 0 256/13, 84 0 208/14 und 84 0 
225/14 sowie aufgrund des Urteils des Landgerichts Köln zum Az. 81 0 112/12 

bislang entstanden ist und noch entstehen wird. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte behauptet, die Klägerin betreibe keine Präsenzapotheke in den 

Niederlanden. Folglich sei sie nicht berechtigt, auf der Grundlage des§ 73 AMG einen 

grenzüberschreitenden Versandhandel aus den Niederlanden nach Deutschland zu 

betreiben. 

Ferner behauptet sie, dass der von der Klägerin betriebene Versandhandel bereits 

nicht grenzüberschreitend sei und das Urteil des EuGH vom 26.10.2016 hierauf keine 

Anwendung finde. Die Klägerin versende die Waren aus Lagern in Aachen innerhalb 

Deutschlands und biete diese ausschließlich in Deutschland an. Die 

Verwaltungsgebäude der Klägerin liegen der Behauptung der Beklagten zufolge zwar 

auf der niederländischen Seite im Ort Heerlen seien aber allein von der deutschen 

Seite der Grenze aus zugänglich. 
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Die Beklagte misst dem Urteil des EuGH vom 19.10.2016 (OocMorris ./. Deutsche 

Parkinsonvereinigung, Az. C-148/15) einen anderen Gehalt zu als die Klägerin und 

verweist insbesondere auf anhängige Parallelverfahren und auf eine Entscheidung des 

BGH (Az. 1 ZR 163/15), welche sich mit der EuGH-Entscheidung kritisch 

auseinandersetzt. Die Beklagte ist der Ansicht, das Urteil des EuGH sei nicht ohne 
Weiteres anwendbar, da es sich aufgrund der eng gefassten Vorlagefragen im 

Beschluss des OLG Düsseldorf im Verfahren zum Az. 20 U 149/13 nicht mit der für die 
Beurteilung der Zulässigkeit der Preisbindung relevanten Frage der Erreichung der von 

der Gesetzgebung behaupteten Zielsetzungen auseinandergesetzt habe. Das Urteil 

des EuGH sei - insbesondere im Licht der Entscheidung des BGH im Verfahren zum 

Az. 1 ZR 163/15 (Vorverfahren: Az. 6 U 189/14 vor dem Oberlandesgericht Köln, nach 

Zurückverweisung noch anhängig)- erneut zu überprüfen. Aus der Entscheidung folge 

nicht ohne weiteres die Zulässigkeit von Bonusausschreibungen für die Bestellung von 

rezeptpflichtigen Medikamenten zur grenzüberschreitenden Versendung in das 

Bundesgebiet. 

Die streitgegenständlichen Verbotsverfügungen seien sämtlich gerechtfertigt 

gewesen, wenn nicht auf der Grundlage des§§ 3, 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 78 AMG, 

dann jedenfalls unter Heranziehung weiterer Regelungen des Wettbewerbsrechts. Die 

Rechtmäßigkeit ergebe sich insbesondere auf der Grundlage der§ 5 UWG und § 7 
HWG. Die Anwendung dieser Normen werde von der Entscheidung des EuGH im 

Hinblick auf die den Normen zugrundeliegenden Schutzzwecke des Schutzes des 

Wettbewerbs vor Irreführungen bzw. unzulässigen Kaufanreizen nicht berührt. Die 
Beklagte behauptet, es handele sich bei den Werbemaßnahme der Klägerin jedenfalls 

um produktbezogene Absatzwerbung und erachtet die Gewährung von Boni und 

Gutscheinen oder de Auslebens von Gewinnen nicht als Barrabatt, im Sinne von § 7 

Abs. 2 HWG sondern als Zuwendung. Auch die Richtlinie 2001/83/EG stehe der 

Anwendung des§ 7 HWG nicht entgegen. 

Des Weiteren bestreitet die Beklagte umfassend den Eintritt des von der Klägerin 

behaupteten Schadens sowie die Zurückführung der behaupteten 

Vermögenseinbußen auf die Vollziehung im Sinne des § 945 ZPO. Hinsichtlich des 

deliktischen Anspruchs weist die Beklagte das von der Klägerin behauptete 
Verschulden der Beklagten bei Erlass der Verfügungen zurück. Insbesondere sei der 

Umstand zu berücksichtigen, dass der Gemeinsame Senat der obersten 

Bundesgerichte mit der Entscheidung vom 22.08.2012 die Anwendung der 

Preisbindungsregelungen auf die grenzüberschreitenden Versandapotheken im 

europäischen Ausland als zulässig erachtete (Az. GmS-OGB 1/10). 
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Wegen des weiteren Sach- und Streitstands wird auf die Akteninhalte, insbesondere 

die wechselseitig ausgetauschten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der 

mündlichen Verhandlung Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe: 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

1. 

Die Klage ist zulässig. 

1. 

Das Landgericht Düsseldorf ist zuständig, §§ 12, 17 ZPO, § 23 GVG. 

2. 

Das für den Feststellungsantrag nach§ 256 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse 

besteht. Befindet sich ein anspruchsbegründender Sachverhalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung noch in der Entwicklung, so steht der Umstand, dass im Zeitpunkt der 

Klageerhebung eine teilweise Bezifferung möglich wäre, der Bejahung des 

Feststellungsinteresses jedenfalls dann nicht entgegen, wenn der Anspruch seiner 

Natur nach sinnvoller Weise erst nach Abschluss seiner Entwicklung beziffert werden 

kann (vgl. BGH, Urt. v. 30.03.1983, Az. VIII ZR 3/82). Ist bereits ein Teil des Anspruchs 

bezifferbar, steht des dem Kläger frei, diesen Teil durch Leistungsklage und den Rest 

durch einen ergänzenden Feststellungsantrag geltend zu machen. Er darf stattdessen 

aber auch den gesamten Anspruch im Wege der Feststellungsklage geltend machen 

(vgl. OLG München, NJW-RR 2019, 184). Soweit die Klägerin bloße Feststellung der 

Ersatzpflicht der Beklagten begehrt, hat sie schlüssig dargetan, dass der behauptete 

Schaden aufgrund der Fortwirkungen der behaupteten wirtschaftlichen Auswirkungen 

auf den Versand und Absatz der rezeptpflichtigen Produkte noch nicht endgültig 

beziffert werden könne. Das erforderliche Feststellungsinteresse ist somit dargetan. 
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11. 

Die Klage ist unbegründet. 

1 . 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Schadensersatzanspruch wegen Vollzugs 

der streitgegenständlichen Verfügungen des Landgerichts Köln 

zu den Az. 

84 0 245/12 

84 0 90/13 

84 0 220/13 

84 0 256/13 

84 0 208/14 

84 0 225/14 

auf der Grundlage des§ 945 ZPO. 

a) Anwendbarkeit des§ 945 ZPO 

Die Beklagte ist hinsichtlich des von der Klägerin geltend gemachten Anspruchs aus 

§ 945 ZPO grundsätzlich passivlegitimiert. Der Umstand, dass die Beklagte eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts ist und grundsätzlich - insbesondere im 

Verhältnis zu ihren Mitgliedern - berechtigt ist, im Wege der hoheitlichen Verwaltung 

zu agieren, steht dem nicht entgegen. Durch die von der Klägerin als Grundlage für 

die geltend gemachte Haftung herangezogene Beantragung und den Vollzug der 

streitgegenständlichen einstweiligen Verfügungen im Wege des Zivilprozesses, hat die 

Beklagte im Verhältnis zu der Klägerin auf privatrechtlicher Ebene agiert und 

gerichtliche Verfügungen unter Heranziehung des Lauterkeitsrechts begehrt. Eine 

Amtshaftung auf der Grundlage des§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG scheidet demnach 

aus. 
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b) Berechtigung der streitgegenständlichen Verbotsverfügungen im Zeitpunkt 
des Vollzugs 

Die von der Beklagten erwirkten einstweiligen Verfügungen sind nicht im Sinne des§ 

945 ZPO von Anfang an ungerechtfertigt gewesen. 

§ 945 Alt. 1 ZPO setzt voraus, dass sich die Anordnung eines Arrestes oder einer 

einstweiligen Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt erweist. Dies ist dann der 
Fall, wenn eine der materiellen Voraussetzungen für deren Erlass, sei es der 

Anordnungsanspruch, sei es der Anordnungsgrund, bereits zum Zeitpunkt der 

Anordnung gefehlt hat (BGH, NJW-RR 1992, 988; NJW 1988, 3268). 

Welches rechtliche Schicksal die Anordnung erfahren hat, bleibt ohne Belang. Für die 

Schadenersatzpflicht entscheidend ist allein, dass die tatsächlichen und rechtlichen 

Voraussetzungen der Maßnahme im Zeitpunkt ihres Erlasses objektiv nicht vorgelegen 

haben, so dass die Anordnung nicht hätte ergehen dürfen. Dies prüft das Gericht des 

Schadenersatzprozesses rückschauend vom Standpunkt eines objektiv richtig 

entscheidenden Gerichts des einstweiligen Rechtsschutzes (vgl. BGH NJW-RR 1992, 

988; NJW 1988, 3268). Maßgeblich ist die materielle Rechtslage zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung im Schadenersatzprozess. Eine Voraussetzung für die 

Anordnung fehlt auch dann, wenn sie sich nicht beweisen lässt (BGH NJW 1988, 
3268). 

Als von Anfang an ungerechtfertigt erweist sich die Anordnung nach allgemeiner 
Meinung auch dann, wenn das BVerfG eine ihr zugrunde liegende Norm für nichtig 

erklärt hat (BGHZ 54 76; BGH NJW 1989, 106; OLG Düsseldorf NJW-RR 1987, 1205; 

KG GRUR 1987, 571 ). Dasselbe gilt, wenn sich die für die Anordnung maßgebliche 

Rechtsauffassung zwischenzeitlich geändert hat (vgl. OLG Köln OLGR 2003, 194; 

offen OLG Frankfurt a. M. OLGR 1998, 228); das Vertrauen des Gläubigers auf deren 

Fortbestand wird nicht geschützt (MüKoZPO/Drescher Rn. 9). Nicht mehr zu 

berücksichtigen sind solche Umstände aber dann, wenn der Gläubiger bereits 

rechtskräftig in der Hauptsache obsiegt hat (vgl. BeckOK ZPO § 945 Rn. 18 f. mwN). 

Gemessen an diesen Grundsätzen kommt die Kammer unter Gesamtwürdigung des 

bewiesenen und unstreitigen Sachverhalts zu dem Ergebnis, dass die Berechtigung 

zum Vollzug sämtlicher einstweiligen Verfügungen auch unter Berücksichtigung der 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 19.10.2016 (Az. C-148/15) vorlag 

und eine verschuldensunabhängige Haftung der Beklagten auf der Grundlage des 
§ 945 ZPO ausscheidet. 
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Dabei berücksichtigt die Kammer die Ansicht der Klägerin, wonach der Entscheidung 

des EuGH vom 19.10.2016 im Hinblick auf die Anwendbarkeit der 
Preisbindungsregelungen des § 78 AMG i.V.m. der AM-PreisVO Rückwirkung 
zukommt. 

Die Entscheidung des EuGH vom 19.10.2016 betrifft grundsätzlich die (anfängliche) 

Berechtigung der hier durch die Beklagte vollzogenen Verfügung. Dies wird durch das 
Landgericht Köln auf die Grundlage des§ 78 AMG i.V.m. der AM-PreisVO gestützt. 

Am 19.10.2016 hat der EuGH auf Vorlage durch das Oberlandesgericht Düsseldorf 

(Az. 20 U 149/13) zur Überprüfung der europarechtlichen Konformität des§ 78 Abs. 1 

S. 4 AMG im Wesentlichen entschieden, dass § 78 Abs. 1, 2 AMG im 

grenzüberschreitenden Warenverkehr durch Versandhandel mit rezeptpflichtigen 
Medikamenten zwischen Mitgliedstaaten keine Anwendung finde (Az. C- 148/15). 

Die Entscheidung des EuGH über die fehlende Vereinbarkeit einer nationalen Norm 

mit europäischem Recht wirkt ex tune. Unumstritten ist, das die nachträgliche 

Nichtigerklärung einer Norm durch das Bundesverfassungsgericht zur Folge hat, dass 

die auf der Grundlage dieser Norm ergangenen Entscheidungen ex tune unberechtigt 
sind. Gleiches gilt im Hinblick auf den europarechtlichen Grundsatz des effet utile für 

den Fall der Unanwendbarkeit einer nationalen Norm aufgrund einer Entscheidung des 
EuGH (vgl. Christian Kovacs "Die temporale Wirkung von Urteilen des EuGH im 

Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV", 1. Aufl. 2014, Heidelberg). 

Die im Übrigen diskutierte Frage, ob die Anwendung der Entscheidung des EuGH 

durch die lnstanzgerichte zur Folge haben muss, dass § 78 Abs. 1 AMG bei der 

Beurteilung von grenzüberschreitenden Fällen des Arzneimittelversands per se 

unangewendet bleiben muss, oder ob dem EuGH unter Berücksichtigung weiteren 
Tatsachenvortrags der Beklagten durch erneute Vorlage die Entscheidung über das 

Vorliegen von gerechtfertigten Ausnahmetatbeständen im Gesetzeszweck und der - 

begründung des§ 78 Abs. 1 AMG ermöglicht werden sollte, kann die Kammer offen 

lassen. Sie ist im Ergebnis für die fehlende Begründetheit der Klage ohne Relevanz. 

Bei jeder der für die begehrte Ersatzpflicht herangezogenen Entscheidungen des 

Landgerichts Köln liegt die Berechtigung auch unter Berücksichtigung der 

vorgenannten Frage vor. Diese wird durch solche Regelungen des Wettbewerbsrechts 

begründet, die nicht preisbindungsrechtlichen Charakter haben und auch im Hinblick 

auf den Grundsatz des Effektivitätsgrundsatz (effet utile) nicht von der Entscheidung 
des EuGH vom 19.10.2016 erfasst werden. 
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aa) Einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 27.11.2012 (Az. 84 O 
245/12) 

Die Klägerin hat ausweislich ihrer Ausführungen in der Klageschrift (S. 7 und S. 81, 

dort 2. Absatz) auch bezüglich der Verfügung zu dem „Alten (dreistufigen) 

Bonusmodell" ihr Schadensersatzverlangen auf§ 945 ZPO gestützt. Insoweit ist sie 
der Ansicht, die Rechtsprechung des EuGH gebiete im Hinblick auf den 

europarechtlichen effet uti/e eine Rechtskraftdurchbrechung. Zwar haben die 

Klägervertreter auf gerichtlichen Hinweis im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

ausdrücklich erklärt, sie stützten die Ansprüche betreffend die Vollziehung der 

Verfügung vom 27.11.2012 zu Az. 84 0 245/12 lediglich auf deliktsrechtliche 
Grundlagen (§ 823 Abs. 1 BGB). Ungeachtet dessen stünde der Klägerin ein 

Schadensersatzanspruch aus § 945 Abs. 1 ZPO auch unter Berücksichtigung der 

rechtlichen Ausführungen in der Klageschrift zur Rechtskraftdurchbrechung nicht zu. 

Ob sich die Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung als von 

Anfang an ungerechtfertigt erweist, hat das Gericht des Schadenersatzprozesses 

grundsätzlich frei zu prüfen. Etwas anderes kann sich aber aus der Bindungswirkung 

rechtskräftiger Entscheidungen ergeben (vgl. BGH NJW-RR 1992, 998; 
Musielak/Voit/Huber Rn. 4; Thomas/Putze/Seiler Rn. 7). 

Stellt das Gericht der Hauptsache den Anspruch rechtskräftig als zur Zeit der 

Anordnung bestehend oder nicht bestehend fest, ist das Gericht des 

Schadenersatzanspruches im Umfang der Rechtskraftwirkung hieran gebunden 

(BGHZ 122, 172; BGH NJW 1988, 3268). Die spätere Nichtigerklärung einer der 

Anordnung zugrunde liegenden Norm kann die Rechtskraft und damit die 

Bindungswirkung nicht mehr beseitigen (BGH NJW 1989, 106). Unerheblich bleibt 

auch eine zwischenzeitliche Änderung der Rspr. Gleiches gilt (hier auch ungeachtet 

der Reichweite der Entscheidung des EuGH vom 19.10.2016 zu C-148/15) für eine 

Entscheidung des EUGH über die Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit einer der 

Verfügung zugrunde gelegten Norm des nationalen Rechts eines Mitgliedsstaats. 

Das Urteil im einstweiligen Verfügungsverfahren zu Az. 84 0 245/12 ist erstinstanzlich 

rechtskräftig geworden. Das relevante Hauptsacheverfahren (Landgericht Köln zu Az. 

84 0 3/13), mit welchem der Unterlassungsanspruch zugesprochen worden ist, ist 

nach der bestätigenden Entscheidung des OLG Köln zu 6 U 103/13 rechtskräftig, 

nachdem der BGH die Nichtzulassungsbeschwerde mit Beschluss vom 27.01.2016 
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(Az. 1 ZR 68/14) zurückgewiesen hat und das BVerfG die Verfassungsbeschwerde der 
hiesigen Klägerin (Az. 2 BvR 788/16) nicht zur Entscheidung angenommen hat. 

Rechtliche Grundlagen für eine Rechtskraftdurchbrechung kommen nicht in Betracht. 

Die Beklagte meint, die Einschränkungen der Rechtskraftwirkung von 
Gerichtsentscheidungen nach nationalem Recht seien aufgrund der unionsrechtlichen 
Bewertung in dem vorliegenden Fall anzuerkennen. 

Dem kann nicht gefolgt werden. Der von der Beklagten angeführte Vergleich zu der 
Entscheidung des EuGH vom 11.11.2015 Az. C-505/14 - Klausner Holz 

Niedersachsen./. Land Nordrhein-Westfalen) verfängt nicht, da es hier in wesentlichen 
Punkten um anders gelagerte rechtliche Konstellationen ging. 

Im Gegensatz zum Beispielfall erfolgt im Bereich des Wettbewerbsrechts- ungeachtet 
der Frage, ob das Heilmittelwerberecht, das Preisrecht im Arzneimittelsektor oder das 
allgemeine Wettbewerbsrecht betroffen ist - für die Handlungen bezüglich derer 

Unterlassung gefordert werden kann, keine Vorabkontrolle durch Behörden oder gar 

die europäische Kommission, so wie dies im Subventionsrecht der Fall ist. Die 
gerichtliche Entscheidung, die eine solche Vorabkontrolle durch Rechtskraft - für die 
zuständigen Instanzen unerkannt - unterwandert, hat im Hinblick auf die 

Durchsetzungsmöglichkeiten des europäischen Rechts eine andere Eingriffsintensität. 
Der objektive Prüfungsvorbehalt der Europäischen Kommission hat insoweit einen 

anderen Stellenwert, als die nachträgliche Überprüfungsmöglichkeit von 
Wettbewerbshandlungen durch Gerichte. Wettbewerbshandlungen durch Werbung 

und Absatzförderung sind grundsätzlich erlaubt und nicht genehmigungspflichtig. 

Die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Subvention liegt 
offenkundig ausschließlich bei der Kommission. Die mittelbare Entscheidung durch ein 

in der Frage (jedenfalls initial) unzuständiges lnstanzgericht kann nicht in derselben 

Weise Vertrauensschutz hervorrufen, wie die Entscheidung eines für die umfängliche 
Beurteilung eines vermeintlichen Wettbewerbsverstoßes zuständiges Gericht. 

Die erhöhte Eingriffsintensität in die Durchsetzungsbestrebungen der europäischen 

Verträge, welche durch den Effektivitätsgrundsatz geschützt werden soll, ergibt sich 
im Fall der Subventionsfeststellung auch dadurch, dass die Rechtskraftwirkung der 
Entscheidung des Landgerichts Münster hier die Rechtsbeziehungen zwischen den 

Beteiligten in wirtschaftlich relevanter Hinsicht für die Zukunft erheblich beeinflusst. 

Demgegenüber liegt im vorliegend zu beurteilenden Fall ein zeitlich abgeschlossener 
Sachverhalt vor, welcher allein die Vergangenheit betrifft. Im Hinblick auf die 
nationalstaatlichen grundgesetzlichen Grundlagen des Rechtsstaatsprinzips welches 
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zum Schutz der Rechtssicherheit in § 322 ZPO u.a. ihren Ausfluss durch die 
Normierung materieller Rechtskraftregelungen gefunden hat, hat das Interesse des 

einzelnen, der sich der Gefahr ausgesetzt sieht, aufgrund einer unberechtigten 

Unterlassungsverfügung wirtschaftliche Schäden in der Vergangenheit hingenommen 
zu haben, hier zurückzustehen. 

bb) Einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 08.05.2013 (Az. 84 O 
90/13) 

Die Kammer sieht von einer Vorlage der Sache an den EuGH unter Erweiterung oder 

Abänderung der Fragestellung unter Einbeziehung der hier weiter vorgetragenen 

Tatsachen zur Begründung eines vermeintlichen Erfordernisses der Ausnahme von 

der Warenverkehrsfreiheit durch gemeinschaftsrechtliche Geltung und Anwendung 
von § 78 Abs. 1 AMG ab. 

Die Frage kann - ebenso wie die Frage, ob die Klägerin in zulässiger Weise auf der 

Grundlage des § 73 Abs. 1 AMG Arzneimittel in die Bundesrepublik Deutschland 
einführt - im vorliegenden Verfahren offen bleiben. 

Die Berechtigung der einstweiligen Verfügung ergibt sich daraus, dass die Beklagte 

mit der Werbung gegen § 3 UWG in Verbindung mit§ 7 Abs. 1 HWG verstößt. 

Entgegen der Auffassung der Beklagten wird die Auslegung dieser Norm durch die 

EuGH-Entscheidung vom 19.10.2016 nicht beeinflusst. Denn § 7 HWG hat nicht die 

Einhaltung der arzneimittelrechtlichen Preisvorschriften zum Gegenstand, sondern 

das Verbot der Wertreklame, das durch die Preisvorschriften des AMG nur verschärft 

wird, wie sich aus§ 7 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 HWG ergibt (vgl. OLG Frankfurt, U.v. 

26.07.2018, Az. 6 U 112/17). Der Zweck der Regelung des§ 7 HWG besteht vor allem 

darin, durch eine weitgehende Eindämmung der Wertreklame im Bereich der Heilmittel 

der abstrakten Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung zu begegnen, die von einer 

Werbung mit unentgeltlichen Zuwendungen ausgehen kann; es gibt keinen 

überzeugenden Grund, den vom Gesetzgeber im Bereich der Heilmittelwerbung als 

grundsätzlich unerwünscht angesehen Anreiz einer Wertreklame gerade dann 

hinzunehmen, wenn diese Form der Reklame für eine besonders große Zahl von 

Heilmitteln, hier für das Gesamtsortiment, eingesetzt wird (vgl. OLG Frankfurt, U.v. 

26.07.2018, Az. 6 U 112/17 unter Bezugnahme auf BGH a.a.O., "Freunde werben 
Freunde", Tz. 31 ). 
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Das Zuwendungsverbot des § 7 HWG soll eine mittelbare Gesundheitsgefährdung 
vermeiden und in erster Linie verhindern, dass die Kunden bei der Entscheidung, ob 

und welche Heilmittel sie in Anspruch nehmen, unsachlich beeinflusst werden (OLG 

Frankfurt, a.a.O.; BGH, a.a.O., "Freunde werben Freunde", Rdn. 27). 

Die Voraussetzungen des § 7 HWG liegen vor. Die Auslobung eines Gutscheins im 

Umfang von bis zu 20 € ist eine Werbegabe im Sinne dieser Vorschrift. Auch der 
erforderliche Produktbezug ist gegeben. 

( 1) 

In der Auslobung von Gutscheinen ist eine (produktbezogene) Maßnahme zur 

Absatzförderung zu sehen. Der BGH geht legt hier ein weites Verständnis der 

Produktbezogenheit der Werbung als eine Maßnahme zur Absatzförderung zugrunde 

(BGH, Urteil vom 29.November 2018 - 1 ZR 237/16; so auch LG München, Urteil vom 

11.05.2017 - 17 HK O 222516/14; vgl. auch BGH, Az. 1 ZR 99/07). 

Demgegenüber überzeugt die enge Auffassung der Klägerin, wonach§ 7 HWG auf die 

sog. Imagewerbung keine Anwendung findet (vgl. Klageschrift vom 23.12.2016 S. 62 

f.), auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des OLG Bamberg (WRP 2013, 

1641) nicht. In seiner Entscheidung hat das OLG ausgeführt, dass sich eine auf 

sämtliche verschreibungspflichtige Arzneimittel bezogene Werbung als Imagewerbung 

des Apothekers darstellt. Der Senat hat in seiner Entscheidung die Gewährung eines 

Einkaufsgutscheins im Wert von 5 € für das Einlösen eines Rezepts, der seinerseits 

nur für rezeptfreie Produkte einlösbar war, für zulässig gehalten und eine 

Anwendbarkeit des HWG abgelehnt. Das OLG Bamberg beschäftigte sich in seiner 

Entscheidung als Berufungsinstanz mit einem Urteil des LG Coburg. Die dort 

streitenden Parteien stehen als Apotheker im Wettbewerb. Der Beklagte warb mit 
einem Werbeflyer, der zum einen sowohl rezeptfreie Arzneimittel als auch 

Medizinprodukte und Kosmetika mit Preisabschlägen und zum anderen eine Aktion 

"Kunden werben Kunden!" bewarb. Hierbei wurde für einen Kunden ein 

Einkaufsgutschein in Höhe von 5 € unter den Voraussetzungen ausgelobt, dass er 

einen Dritten dazu bewegt, rezeptfreie Produkte für mindestens 20 € beim Beklagten 

zu erwerben, wobei der Einkaufsgutschein im Wert von 5 € seinerseits erst ab einem 

Einkaufswert von 20 € für rezeptfreie Produkte einlösbar ist, soweit es sich bei den 

rezeptfreien Produkten um Heilmittel im Sinne des HWG handelt. Das OLG Bamberg 

hat entschieden, dass es sich hierbei um zulässige Imagewerbung handelt, die keinen 
Verstoß gegen § 7 HWG darstellt. 
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Nach der Auffassung des OLG Bamberg richtet es sich somit nach der objektiven 
Betrachtungsweise und der allgemeinen Verkehrsanschauung, ob die Werbung sich 

nun auf ein konkretes Produkt bezieht oder ob die Gesamtschau aller Umstände ergibt, 

dass es sich bei der Werbemaßnahme lediglich um die Darstellung des Unternehmens 
und mithin um Firmenwerbung handeln soll. 

Das OLG ging in dem seiner Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt von einer 
reinen Imagewerbung aus: 

,,In der zeitlich nachfolgenden Entscheidung vom 09.09.2010, Az. I ZR 193/07, 
GRUR 2010, 1136 Tz. 24 - Unser Dankeschön für Sie, hatte der 
Bundesgerichtshof den hier vergleichbaren Fall der Gewährung eines 
Einkaufsgutscheins im Wert von 5 € für das Einlösen eines Rezeptes, der 
seinerseits nur für rezeptfreie Produkte einlösbar war, in lauterkeitsrechtlicher 
Hinsicht zu prüfen. Hierbei ist er allerdings davon ausgegangen, dass eine auf 
sämtliche verschreibungspflichtigen Arzneimittel bezogene Werbung sich als 
Imagewerbung des Apothekers darstellt." 

Diese Grundlage ist im Hinblick auf die neuere Rechtsprechung des BGH nach 
aufrechtzuerhalten. 

Schon in einer älteren Entscheidung ist der BGH davon ausgegangen, dass§ 7 HWG 
nur die produktbezogene Werbung erfasst: 

„In den Geltungsbereich des Heilmittelwerbegesetzes einbezogen ist allein die 
produktbezogene Werbung (Produkt- und Absatzwerbung}, nicht dagegen die 
allgemeine Firmenwerbung (Unternehmens- und Imagewerbung}, die ohne 
Bezugnahme auf bestimmte Produkte für das Ansehen und die 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens allgemein wirbt (vgl. BGH, Urt. v. 
17.6.1992 - I ZR 221/90, GRUR 1992, 873 = WRP 1993, 473 - Pharma 
Werbespot; Urt. v. 15.12.1994 - I ZR 154192, GRUR 1995, 223 = WRP 1995, 
310 - Pharma-Hörfunkwerbung; Urt. v. 31.10.2002 - I ZR 60/00, GRUR 2003, 
353, 355 = WRP 2003, 505 - Klinik mit Belegärzten). Die Beantwortung der für 
die Anwendbarkeit des Heilmittelwerbegesetzes entscheidenden Frage, ob die 
zu beurteilende Werbung Absatz- oder Firmenwerbung ist, hängt danach 
maßgeblich davon ab, ob nach dem Gesamterscheinungsbild der Werbung die 
Darstellung des Unternehmens oder aber die Anpreisung bestimmter oder 
zumindest individua/isierbarer Produkte im Vordergrund steht (BGH GRUR 
1992, 873 - Pharma-Werbespot; GRUR 1995, 223 - Pharma-Hörfunkwerbung; 
GRUR 2003, 353, 355 f. - Klinik mit Belegärzten). Diese Grundsätze gelten 
insbesondere auch für die in§ 7 HWG geregelte Werbung mit Werbegaben (vgl. 
BGH, Urt. v. 21.6.1990 - I ZR 240/88, GRUR 1990, 1041, 1042 = WRP 1991, 
90 - Fortbildungskassetten; Urt. v. 4.7.2002 - I ZR 38/00, GRUR 2002, 1088, 
1091 = WRP 2002, 1269 - Zugabenbündel, m.w.N.). Die Bestimmung des§ 7 
HWG ist daher nur dann anwendbar, wenn gewährte Werbegaben sich aus der 
Sicht des angesprochenen Verkehrs als Werbung für konkrete Heilmittel 
darstellen (Gröning, Heilmittelwerberecht, Bd. 1, 1. Ergänzungslieferung 
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Dezember 2003, § 7 HWG Rdn. 11 m.w.N.)." (BGH, Urteil vom 26. März 2009 
-1 ZR 99/07-, juris Rn. 15) 

Der BGH ging aber in dieser Entscheidung davon aus, dass auch die Auslobung von 

Gutscheinen und Werbeprämien grundsätzlich von § 7 HWG erfasst ist und es sich 

dabei - entgegen der Ansicht des OLG Bamberg - gerade nicht um reine 

Imagewerbung handelt. Uneinigkeit besteht somit nur dahingehend, wann im Einzelfall 

noch eine produktbezogene Werbung gegeben ist und wann die Grenze zur 

unzulässigen Absatzwerbung überschritten wird. Der Senat führt dabei aus, dass es 

für die Frage der Produktbezogenheit nicht darauf ankommt, ob nur bestimmte 

Produkte von dem Gutschein erfasst sind oder ob der Kunde den Gutschein im ganzen 

Sortiment einlösen kann: 

„Das Berufungsgericht hat im Blick auf diesen Zweck mit Recht darauf 
hingewiesen, dass es keinen überzeugenden Grund gibt, den vom Gesetzgeber 
im Bereich der Heilmittelwerbung als grundsätzlich unerwünscht angesehenen 
Anreiz einer Wertreklame gerade dann hinzunehmen, wenn diese Form der 
Reklame für eine besonders große Zahl von Heilmitteln eingesetzt wird; denn 
die Eignung einer Zuwendung, den Absatz eines Heilmittels unsachlich zu 
beeinflussen, hängt nicht davon ab, ob die Zuwendung allein für genau 
benannte Heilmittel, eine nicht näher eingegrenzte Vielzahl von Heilmitteln oder 
sogar für das gesamte, neben Heilmitteln auch andere Produkte umfassende 
Sortiment angekündigt und gewährt wird[. . .]. Der Umstand, dass das von der 
Klägerin beanstandete, in Form eines Treueprogramms betriebene 
Kundenbindungssystem der Beklagten sich auf deren gesamtes Sortiment 
erstreckt, steht daher der Beurteilung des Berufungsgerichts, es handele sich 
um Absatzwerbung, nicht etwa zwingend entgegen." (BGH, Urteil vom 26. März 
2009 -1 ZR 99107 -, juris, Rn. 16) 

Der BGH stellt in seiner Entscheidung klar, dass die Vorschriften des HWG auf die 

bloße Imagewerbung keine Anwendung finden. Er behandelt § 7 HWG aber als 

abstraktes Gefährdungsdelikt und legt das Merkmal der Produktbezogenheit dabei 

weit aus, sodass auch Prämien erfasst sind, die für den Einkauf von Medizinprodukten 

ausgeschüttet werden, unabhängig davon ob diese Prämien für bestimmte 

Medizinprodukte oder den Bezug anderer Produkte aus dem Sortiment des 

Werbenden ausgekehrt werden. Der BGH geht hier anders als das OLG Bamberg 

davon aus, dass derartige Prämien gegen § 7 HWG verstoßen. 

Auch in neueren Entscheidungen geht der Bundesgerichtshof davon aus, dass § 7 

HWG auf Imagewerbung keine Anwendung findet: 

„Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass das 
Heilmittelwerbegesetz allein für produktbezogene Werbung gilt, das heißt nur 
für Produkt- und Absatzwerbung, nicht dagegen für allgemeine Firmenwerbung 
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(Unternehmens- und Imagewerbung), die ohne Bezugnahme auf bestimmte 
Produkte für das Ansehen und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens 
allgemein wirbt." (BGH, Urteil vom 29. November 2018 -1 ZR 237116, juris) 

Auch hier legt der BGH aber das Merkmal der Produktbezogenheit weit aus: 

„Das Berufungsgericht hat angenommen, nach diesen Maßstäben handele es 
sich bei der hier in Rede stehenden Werbung um produktbezogene Werbung. 
Die Werbung betreffe das gesamte Sortiment des Beklagten, weil die 
versprochene Zuwendung an die Voraussetzung geknüpft sei, dass ein neuer 
Kunde ein vom Beklagten angebotenes Produkt erwerbe. Die Werbung sei 
daher keine allgemeine Firmenwerbung, sondern eine Maßnahme zur 
Förderung des Absatzes der vom Beklagten vertriebenen Produkte. Diese 
Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand." (BGH, Urteil vom 29. 
November 2018-1 ZR 237/16 Rn. 20, juris) 

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ist also immer im Einzelfall zu prüfen, ob die 

jeweilige „Imagewerbung" eine Maßnahme zur Absatzförderung ist und sich somit in 

ihrer Gesamtheit dann letztendlich doch als produktbezogene Absatzwerbung 
darstellt. 

Gemessen an diesen Grundsätzen ist in der Auslobung eines Einkaufsgutscheins im 

Wert von bis zu 20,00 € für das Warensortiment der Klägerin bei Vorlage eines 

Rezepts und Erwerb rezeptpflichtiger Medikamente als Maßnahme, die den Absatz 

insgesamt steigern soll, einzuordnen. Dies ungeachtet (bzw. erst recht) wenn die 

Werbung und die Vergünstigung - wie hier - den Erwerb jeglicher Produkte der 
Produktpalette betrifft. 

Ungeachtet der vorstehenden Aspekte dürfte im Fall der Auslobung eines Gutscheins 

von bis zu 20,00 € das Urteil des OLG Bamberg nur eingeschränkt übertragbar sein. 

Nach dem Urteil des Senats soll es sich jedenfalls dann um zulässige Imagewerbung 

handeln, wenn beim Einlösen eines Rezepts geringwertige Gutscheine (5 €) 

ausgestellt werden, welche wiederum nur für rezeptfreie Produkte eingelöst werden 

können (Modell „Kunden werben Kunden"). Soweit das Urteil des OLG auf das Urteil 

des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 09. September 2010 - 1 ZR 193/07) Bezug 

nimmt, erscheint es klarstellungsbedürftig, dass der Senat des BGH in seiner dortigen 

Entscheidung nur bei geringwertigen Zuwendungen überhaupt von einer (zulässigen) 

Imagewerbung ausgeht (vgl. BGH I ZR 193/07, Rn. 24 - juris). An dieser Stelle stellt 

sich mithin die grundsätzliche Frage, ob es sich bei den in dem hiesigen Verfahren 

gegenständlichen Zuwendungen überhaupt noch um Imagewerbung handeln kann. 

Die Beklagte meint, dass jedenfalls die Gewährung eines 10 € - Gutscheins gekoppelt 

an die Einlösung eines Rezepts eine unzulässige Gewährung einer Zugabe im Sinne 
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des § 7 Abs. 1 S. 1 HWG darstellt (Klageerwiderung S. 45). Dabei nimmt sie auch 

Bezug auf die Rechtsprechung des LG München (vgl. LG München, Urteil vom 

11.05.2017 - 17 HK O 222516/14). Es seien sämtliche Vergünstigungen erfasst, die 

im Zusammenhang mit der Werbung für ein bestimmtes oder mehrere konkrete 

Heilmittel gewährt werden. Durch die Ausschüttung von Gutscheinen für einen 
späteren Einkauf, würden dem Werbenden zusätzliche Werbungsmöglichkeiten 

eröffnet, da der Kunde dazu veranlasst werde weitere Produkte zu beziehen, um 
seinen Gutschein einzulösen. Die Rechtsprechung des LG München steht dabei im 

Einklang mit der Ansicht des BGH. 

Diese Entscheidung ist jedenfalls im Grunde auch auf die streitgegenständlichen 

Rabattmodelle übertragbar. 

Es besteht die naheliegende Möglichkeit, dass der Patient aufgrund der Werbung sein 

Rezept bei der Beklagten vorlegt, anstatt bei einer anderen Apotheke, insbesondere 

bei einer stationären Apotheke. Zu den Unterschieden hat der EuGH in der 
Entscheidung "DocMorris!Deutsche Parkinsonvereinigung" (OLG Frankfurt, a.a.0., 

Tz. 24) ausgeführt, dass Versandapotheken im Gegensatz zu stationären Apotheken 

nicht in der Lage seien, Patienten durch ihr Personal vor Ort individuell zu beraten, sie 

haben ein eingeschränktes Leistungsangebot. Die Versandapotheke kann nur 

telefonisch und auf ausdrückliche Nachfrage beraten. Der EuGH sieht in diesem 
Unterschied einen entscheidenden Grund dafür, dass den Versandapotheken ein 

Preiswettbewerb ermöglicht werden muss (a.a.O., Tz. 24). Es kann in der Tat für den 

Kunden bedeutsam sein, auch bei Einlösung eines Rezepts unaufgefordert beraten zu 

werden, beispielsweise im Hinblick auf Wechselwirkungen mit anderen 

Medikamenten; hierfür ist der Apotheker ausgebildet. Die Entscheidung für eine 

stationäre Apotheke oder eine Versandapotheke ist daher für die Gesundheit des 

Kunden relevant und muss von ihm getroffen werden (vgl. OLG Frankfurt, a.a.O.). 

(2) 

Eine andere Auslegung gebietet auch nicht die mit der Durchsetzung der Richtlinie 

2001 /83/EG (im Folgenden: Richtlinie) angestrebte Vollharmonisierung. 

Die Klägerin meint, dass aufgrund dieser Vollharmonisierung die Anwendbarkeit des 

§ 7 Abs. 1 HWG im grenzüberschreitenden Warenverkehr ausgeschlossen sei. Unter 

Art. 86 ff (Titel VIII Werbung) und Art. 88a ff (Titel VI II a „Information und Werbung") 

regele die Richtlinie die Werbung für Humanarzneimittel abschließend. Als 

überschießende Regelung sei die Regelung des§ 7 Abs. 1 HWG unanwendbar. Die 

Richtlinie setze nicht nur einen Mindest- sondern auch einen Höchststandard, weshalb 
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die Mitgliedstaaten keine weitergehenden Verbote oder Beschränkungen erlassen 

könnten, als die Richtlinie selbst erlaube. 

Ungeachtet der Frage, ob die Vollharmoniserung durch den EuGH (vgl. EuGH WRP 

2008, 205- Gintec; EuZW 2007, 647 -Antroposophische Arzneimittel) für die gesamte 

Richtlinie und nicht nur für den jeweils verfahrensgegenständlichen Teil erkannt 

worden ist, findet sich entgegen der Ansicht der Klägerin für § 7 Abs. 1 HWG in der 

Richtlinie keine eindeutige Entsprechung, welche zur Folge haben könnte, dass die 
Anwendbarkeit im Hinblick auf die unterstellte Vollharmonisierung hier 

ausgeschlossen sei. Der Ansicht der Klägerin, wonach die Unanwendbarkeit des§ 7 

Abs. 1 HWG als überschießende Regelung dennoch anzunehmen ist, da die 

erforderliche Parallele der Regelungsmaterie in allgemeinen Grundsätzen der 

Richtlinie zu erkennen sei, folgt die Kammer nicht. 

Die Klägerin meint, dass sich aus in Art. 87 Abs. 3, 1. Spiegelstrich der Richtlinie der 

Grundsatz ergebe, dass die Werbung für Arzneimittel diese objektiv und ohne 

Übertreibung darstelle, so dass deren zweckmäßigen Einsatz fördere. Diese 
Erwägung überzeugt nicht, denn Art. 87 Abs. 3 erster Spiegelstrich der Richtlinie nimmt 

Bezug auf verzerrende bzw. übertreibende Darstellung des Produkts in der Werbung. 

Die Art der Darstellung des Produkts und ggf. dessen Eigenschaften und die 

Verzerrung der tatsächlichen Realitäten ist nicht von§ 7 Abs. 1 HWG erfasst.§ 7 HWG 

ist kein Tatbestand, der die Irreführung in Bezug auf Eigenschaften und Darstellungen 

des Produkts erfasst, sondern vielmehr die Beeinflussung der Kaufentscheidung durch 

Vergünstigungen und Zugaben. 

Auch die Ansicht, eine entsprechende grundsätzliche Erfassung der 

Regelungsgehalte des§ 7 Abs. 1 HWG lasse sich aus den in Art. 87, 88 Abs. 6 und 

96 Abs. 1 der Richtlinie enthaltenen Grundsätzen ziehen, wird von der Kammer nicht 

geteilt. Hinsichtlich der Regelungen in Art. 96 Abs. 1 der Richtlinie ist im lichte der 

Regelung des Art. 94 der Richtlinie ferner zu berücksichtigen, ob hier die Werbung 

gegenüber Verbrauchern oder gegenüber Fachkreisen erfasst ist. Art. 88 Abs. 6 der 

Richtlinie betrifft die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zum Zwecke 
der Absatzförderung. Diese Regelung enthält ebenfalls keinen Grundgedanken, der 

sich mit den Regelungen des§ 7 HWG, welcher nicht die Abgabe von Arzneimitteln, 

sondern die Zugaben zu Arzneimitteln (mithin die Abgabe von jedweden Mehrgaben 

und Zugaben) betrifft, deckt. 

(3) 



.

29 

Ohne Relevanz bleibt im Rahmen der Prüfung des§ 945 ZPO der Umstand, dass die 
Entscheidung des LG Köln vom 08.05.2013 bzw. 21.08.2013 durch Urteil vom 

23.08.2017 aus der Grundlage des§ 927 ZPO aufgehoben worden ist. 

Die Entscheidungen im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes entfalten für das 

Gericht, welches über den Schadensersatzprozess zu entscheiden hat, keine 

Bindungswirkung, wenn sie nicht von den in Abs. 2 erfassten Fällen umfasst sind. Dies 

stellt auch schon die Klägerin selbst auf S. 8 der Replik heraus. 

Nach überkommener Auffassung ist das Gericht des Schadenersatzprozesses zwar 

nicht an die Bejahung des Anordnungsanspruchs gebunden (BGH NJW-RR 1992, 

733), wohl aber an eine Aufhebung der Anordnung, sofern sich aus den 

Entscheidungsgründen ergibt, dass der Anordnungsanspruch von Anfang an gefehlt 
habe (BGHZ 75, 1; BGH NJW 1992, 2297; OLG Hamburg VersR 1987, 356; BLAH 

Rn. 12; offen BGHZ 126, 368). 

Nach vorzugswürdiger, inzwischen h.M. kommt auch der Entscheidung durch Urteil 

keine Bindungswirkung zu, weil der Bestand des Anspruchs nicht Streitgegenstand 

des Verfahrens im einstweiligen Rechtsschutz ist und das summarische Verfahren 

eine weitaus geringere Richtigkeitsgewähr bietet. Sowohl über den 

Anordnungsanspruch als auch über den Anordnungsgrund kann deshalb endgültig 

erst in einem regulären Erkenntnisverfahren befunden werden (OLG Frankfurt a. M. 

WRP 2004, 1196; OLGR 1997, 23; KG NJW-RR 1987, 448; OLG Karlsruhe GRUR 
1984, 156; MüKoZPO/Drescher Rn. 16 f.; Musielak/Voit/Huber Rn. 5; 

Stein/Jonas/Grunsky Rn. 28, 32; Wieczorek/Thümmel Rn. 17; Zöller/Vollkommer 

Rn. 9; Stürner ZZP 125, 2012, 3). 

cc) Einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 02.10.2013 (Az. 84 0 

220/13) 

Ein Schadensersatzanspruch aus § 945 Abs. 1 ZPO steht der Klägerin auch nicht 

bezüglich der Vollziehung der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Köln zu Az. 

84 0 220/13 zu. 

Dies gilt bezüglich beider Aspekte dieser Werbung, der Auslobung von Gutscheinen 

zur Einlösung bei Dritten für Hotels oder ADAC-Mitgliedschaften einerseits und die 

Auslobung von 5,00 € für Kundenwerbung andererseits. 
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Zu berücksichtigen ist, dass das Landgericht Köln die einstweilige Verfügung nur 

betreffend den 5,00-€-Gutschein unter Bezugnahme auf das EuGH-Urteil vom 

19.10.2016 aufgehoben hat. Hinsichtlich der Auslobung der Gutscheine für Hotels oder 

eine ADAC-Mitgliedschaft hat das Landgericht in der Hauptsache dem Urteil teilweise 

stattgegeben. Hiergegen ist die Berufung beim Oberlandesgericht Köln anhängig. 

Die Zuwendung von Gutscheinen, die nicht bei dem für rezeptpflichtige Medikamente 
Werbenden eingelöst werden, verstoßen gegen § 7 HWG. Geldwerte Zuwendungen 

in Form von Gutscheinen verstoßen auch dann gegen § 7 HWG, wenn sie nicht bei 

dem Werbenden eingelöst werden. Der Begriff der Werbegabe muss im Hinblick auf 

den Schutzzweck des§ 7 HWG weit ausgelegt werden, denn der Verbraucher müsse 

vor jedweder unsachgemäßen Beeinflussung im Hinblick auf den Kauf von 

Heilmittelmitteln geschützt werden (vgl. OLG Köln, Urteil vom 01.07.2016 - 6 U 

151 /15). Die Frage, ob beispielsweise die Auslobung von Hotelgutscheinen oder 

ADAC-Mitgliedschaften (Verbotsverfügung des LG Köln 84 0 220/13) überhaupt noch 

in den Bereich der (zulässigen) Imagewerbung fällt, hatte weder das OLG Bamberg 
noch der BGH zu entscheiden. Jedenfalls in diesem Punkt kann die Klägerin aus ihren 

zitierten Entscheidungen nichts für sich herleiten. Ferner erfasst die Entscheidung des 

OLG Bamberg nur das Modell „Kunden werben Kunden". Es handelt sich mithin schon 

um eine bloße Einzelfallentscheidung. Dieses Modell ist in dem hiesigen Verfahren 

jedenfalls nicht in der Form streitgegenständlich, über die das OLG Bamberg zu 

entscheiden hatte. Denn dem in dem hiesigen Verfahren zugrundeliegenden Modell 

wurden keine Gutschriften für das Medikamentensortiment ausgekehrt, sondern 

Gutscheine in Form von Hotelgutschriften oder ADAC- Mitgliedschaften gewährt. 

Diese Gutschriften konnten die Verbraucher nicht bei dem Werbenden selbst einlösen, 

sondern nur bei Dritten, sodass die Entscheidung des OLG Bamberg allein auf Grund 

der unterschiedlichen Sachlage mit Zurückhaltung anzuwenden ist. Im Hinblick auf das 
Urteil des BGH vom 29. November 2018 zu Az. 1 ZR 237/16 kann eine bloße 

Imagewerbung hier nicht angenommen werden. 

Auch hinsichtlich der Anpreisung des 5-Euro-Gutscheins liegt neben der geltend 

gemachten Verstöße gegen das Preisbindungsrecht eine alternative Rechtsgrundlage 

für die Berechtigung der Verfügung mit § 7 HWG vor. 

Unter Berücksichtigung der voranstehenden Grundsätze kann hier nicht von einer 

bloßen Imagewerbung ausgegangen werden. In der Auslobung eines Gutscheins für 

das Sortiment der Klägerin liegt eine Werbung zum Zweck der produktbezogenen 

Absatzförderung vor. Der Umstand, dass hiervon das Gesamtsortiment erfasst ist, 
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steht dem aus den dargelegten Gründen nicht entgegen (vgl. BGH, a.a.0., OLG Köln, 

a.a.O., LG München a.a.O.). Die Zugabe ist auch nicht so geringwertig, dass ihr die 

Anreizwirkung, die der Zweck des§ 7 Abs. 1 HWG erfasst, abgesprochen werden kann 

(vgl. BGH, U.v. 09.09.2010, Az. 1 ZR 193/07 - Unser Dankeschön für Sie). 

dd) Einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 05.11.2013 (Az. 84 0 

256/13) 

Ein Schadensersatzanspruch aus § 945 Abs. 1 ZPO steht der Klägerin auch nicht 
bezüglich der Vollziehung der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Köln zu Az. 

84 0 256/13 zu. 

Die Anpreisung einer pauschalen Fahrtkostenerstattung kommt einer Werbegabe 

gleich, welche auch mit 10,00 € nicht unerheblich ist und im Regelfall die Kosten für 
den Weg zu einem Briefkasten übersteigen dürfte. Der hierdurch geschaffene Anreiz, 

welcher nicht als reine Imagewerbung sondern unter Berücksichtigung der zu lit. bb) 

dargestellten Maßstäbe als Absatzförderung für die Klägerin aufzufassen ist, ist 

produktbezogen und geeignet, den Kunden in seiner Wahl zwischen Versand- und 

Stationärapotheke zu beeinflussen. Diese ist unzulässig gern.§ 7 HWG. 

ee) Einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 25.11.2014 (Az. 84 0 

208/14) 

Ein Schadensersatzanspruch aus § 945 Abs. 1 ZPO steht der Klägerin auch nicht 

bezüglich der Vollziehung der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Köln zu Az. 

84 0 208/14 zu. 

Die Verfügung war nicht unberechtigt. Die Berechtigung der Vollziehung folgte nicht 

allein aus § 3 UWG i.V.m. § 78 Abs. 2 AMG und der AM-PreisVO. Der 

Unterlassungsanspruch bestand (auch) aufgrund des§ 7 Abs. 1 HWG. 

Für die Auslobung eines Gutscheins in Höhe von 10,00 € gelten die voranstehenden 

Grundsätze unter Berücksichtigung der Würdigung zu lit. gg) gleichermaßen. 

ff) Einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 25.11.2015 (Az. 84 O 

225/14) 
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Ein Schadensersatzanspruch aus § 945 Abs. 1 ZPO steht der Klägerin auch nicht 
bezüglich der Vollziehung der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Köln zu Az. 

84 0 208/14 zu. 

Die Verfügung war nicht unberechtigt. Die Berechtigung der Vollziehung folgte nicht 
allein aus § 3 UWG i.V.m. § 78 Abs. 2 AMG und der AM-PreisVO. Der 

Unterlassungsanspruch bestand (auch) aufgrund des§ 5 UWG. 

Die Wettbewerbswidrigkeit wurde bereits durch das Landgericht Köln in der 
Entscheidung vom 22.03.2017 auf§ 5 UWG gestützt. Die Kammer teilt die insoweit 

zugrunde gelegt Auffassung des Landgerichts Köln im Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes. 

Bei den angesprochenen Verbrauchern wird durch die Bannerwerbung der Eindruck 

erweckt, auch rezeptpflichtige Medikamente seien bei der Klägerin für bis zu 50% des 

UVP/AVP erhältlich. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung in der Sache 84 0 

225/14 vor dem Landgericht Köln bestätigten die Verfahrensbevollmächtigten der 

dortigen Antragsgegnerin - der Klägerin - dass die Vergünstigung nur rezeptfreie 

Medikamente erfasse. Diese Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und einer möglichen 

Aussage der Werbung, begründet die Einordnung als irreführende Werbung. Ihr 

Verbot und auch die Vollziehung des Verbots durch die Beklagte gründet folglich auf 
§ 5 UWG. Der Anwendung des § 5 UWG steht die Entscheidung des EuGH vom 

19.10.2016 nicht entgegen. 

gg) Einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 29.09.2015 (Az. 81 0 
82/15) 

Die einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 29.09.2015 ist von der Klage 

bislang ausdrücklich nicht erfasst. Lediglich klarstellend ist festzustellen, dass auch 

der Vollzug dieser Verfügung nicht zu einer Ersatzpflicht aus§ 945 ZPO führt. 

hh) Urteil des Landgerichts Köln vom 06.06.2013 (Az. 81 O 112/12) 

Die Entscheidung des Landgerichts Köln vom 06.06.2013 war eine im 

Hauptsacheverfahren und wird dem Ersatzverlangen, soweit es auf § 945 ZPO 

gestützt ist, nicht zugrunde gelegt. 
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c) Schadenskausalität 

Die von der Beklagten vorgetragenen Einwendungen zur Schadenskausalität können, 

ebenso wie die Behauptung der Beklagten, die Klägerin sei mangels Vorhaltens einer 

Präsenzapotheke in den Niederlanden, nicht zum Versandhandel mit rezeptpflichtigen 
Medikamenten nach § 73 Abs. 1 AMG berechtigt, außer Betracht bleiben. 

2. 

Der Klägerin steht auch auf der Grundlage des § 823 Abs. 1 BGB kein 
Schadensersatzanspruch zu. 

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die verschuldensunabhängige Haftung der 

Verfügungsgläubigern in § 945 ZPO im Bereich ihrer Anwendung, also für die 
Geltendmachung des Vollziehungsschadens eine Sperrwirkung für die Anwendung 

anderer Schadensersatzansprüche zur Folge hat (vgl. Mayer in: Vorwerk/Wolf, 
BeckOK ZPO, § 945, Rn. 8; OLG Stuttgart OLGR 2003, 347). 

Darüber hinaus liegt bereits keine Verletzung des Rechts am eingerichteten und 

ausgeübten Gewerbebetrieb vor. Sämtliche Entscheidungen waren auf der Grundlage 

des§ 7 HWG oder des§ 5 UWG gerechtfertigt. Diese Rechtsgrundlagen haben - wie 

eingangs ausgeführt - nach Ansicht der Kammer im Verhältnis der Parteien 

zueinander in den vorliegenden Sachverhalten durch das Urteil des EuGH vom 

19.10.2016 zu Az. C-148/15 keine Einschränkung in ihrer Anwendung erfahrenen. 

Selbst wenn man dies anders sähe, ist das entscheidungserhebliche Verschulden der 

Beklagten in Form von Vorsatz bzw. Fahrlässigkeit bei Vollzug der - wie tatsächlich 

nicht - unberechtigten Entscheidungen nicht ersichtlich. 

Die Annahme der Beklagten, die Beantragung und Vollziehung der einstweiligen 

Verfügungen sei berechtigterweise auf§ 78 AMG i.V.m. der AM-PreisVO zu stützen, 

erfolgte weder erkennbar vorsätzlich oder fahrlässig(§ 267 Abs. 1 BGB). 

Unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstands zu der Frage, ob§ 78 Abs. 1 AMG 

auf ausländische Unternehmen Anwendung findet, konnte die Beklagte in der Zeit 

zwischen August 2012 und Oktober 2016 berechtigterweise annehmen, dass dies zu 

bejahen sei. 

Dies war in der Rechtsprechung und Literatur (und wird auch weiterhin) uneinheitlich 

beurteilt. Aufgrund der Ansicht, dass§ 78 Abs. 1, 2 AMG i.V.m. der AM-PreisVO nicht 

für ausländische Unternehmen gelte, stützte des BSG vor 2012 die Preisbindung unter 
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anderem auf den Umstand, dass die ausländischen Versandapotheken sich der 

Preisbindung im deutschen Markt aufgrund des GKV-Rahmenvertrags unterworfen 

haben. Die Rechtsprechung des BGH setzte hingegen eine grundsätzliche 

Anwendbarkeit der Preisbindungsregeln für ausländischen Versandapotheken voraus. 

Aufgrund dieser uneinheitlichen Beurteilung kam es zu einem Verfahren vor dem 

Gemeinsamen Senat der obersten Bundesgerichte (GmS-OGB 1/10), welcher die 

Erstreckung der Preisbindung auf ausländische europäische Unternehmen mit der 

Entscheidung vom 22.08.2012 als europarechtskonform erachtete. Zur Klarstellung 

erfolgte im Oktober 2012 eine Gesetzesänderung durch Einführung des Satz 4 zu § 

78 Abs. 1 AMG in der geltenden Fassung. Die Begründung im Referentenentwurf 

bezieht sich auf die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen. Die verabschiedete 

Gesetzesbegründung hingegen legte der Änderung das politische Ziel der Gewährung 

flächendeckender und gleichmäßiger Versorgung sowie den Patientenschutz 
zugrunde. 

Unter Berücksichtigung des Umstands, dass im Zeitpunkt der Antragstellung und des 

Vollzugs der relevanten Entscheidungen eine Entscheidung des Gemeinsamen 

Senats der Obersten Bundesgerichte zu der Beurteilung der Frage der Anwendbarkeit 

des§ 78 Abs. 1, 2 AMG auf ausländische Apotheken, die im Versandhandel tätig sind, 

vorlag, kann der Beklagten, die diese ihrer eigenen Rechtsauffassung zu Grunde legt, 
kein Verschuldensvorwurf gemacht werden. 

Soweit die Klägerin hier mit dem bestehenden Risiko der anderen Beurteilung im 

Hauptsacheverfahren (ggf. nach Entscheidung durch den EuGH) argumentiert, 

bleiben diese Risiken und die sich daraus ergebenen Schäden der Anwendung der 

Spezialvorschrift des§ 945 ZPO vorbehalten. Insoweit ist§ 823 Abs. 1 BGB gesperrt. 

Die zwischen den Parteien diskutierte Frage, ob die Ausführungen der Klägerin in dem 

als Anlage B 11 vorgelegt Schreiben betreffend die Einstellung der Werbemaßnahmen 

de Schadenskausalität ausschließen, kann offen bleiben. 

111. 

Mangels Haftung dem Grunde nach besteht der Feststellungsanspruch der Klägerin 
aus den zu Ziff. 11. ausgeführten Gründen nicht. 

IV. 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die 
vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf§ 709 S. 1 und S. 2 ZPO. 

VI. 

Der Streitwert wird auf 15.125.876,31 € festgesetzt. 


